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Norm

DSt 1990 §1 C1

Rechtssatz

Wenn von einem Rechtsanwalt verlangt wird, seine Kosten näher zu detaillieren, ist er dazu verp ichtet, eine derartige

Detaillierung vorzunehmen. Es stellt (auch) eine Berufsp ichtenverletzung dar, wenn er dieser Verp ichtung nicht

nachkommt.
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